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Der neue
Mensch
V O N T H O M A S R U S C H E

Die Verschmelzung von Mensch und Ma-
schine ist in vollem Gange und im Grunde
nichts Neues. Die Verstärkung des Men-
schen durch Implantate und Prothesen ist
weit verbreitet. Herzschrittmacher und
künstliche Hüftgelenke sind seit Jahrzehn-
ten medizinischer Standard. Digitale Intel-
ligenz eröffnet dabei immer neue Horizon-
te. Impulsgebende Computer werden mit
dem zentralen Nervensystem verbunden
und ermöglichen tauben Menschen zu hö-
ren, blinden zu sehen und gelähmtenwieder
zu gehen. Der technische Fortschritt ist im-
mens und verspricht Patienten Heilungs-
chancen, Firmen satte Pioniergewinne und
der Politik wirtschaftliches Wachstum.

Rasante Dynamik

Angesichts dieser rasanten technologi-
schen Dynamik warnt Papst Franziskus vor
dem Trugschluss, „das Handeln, vor allem
der großen Organisationen, wäre bloß nach
funktionalen Aspekten zu beurteilen, so als
ob alles, was möglich ist, eben deshalb auch
ethisch zulässig wäre“. Der Technikopti-
mismus unserer Zeit dürfe nicht den Blick
auf die anthropologischen Konsequenzen
des „hybriden Denkens“ verstellen. Da-
runter versteht Franziskus die Verbindung
„von biologischem und nicht-biologischem
Denken“. Wenn menschliche Gehirnaktivi-
täten durch künstliche Intelligenzsysteme
beeinflusst werden, öffnen sich nicht nur
medizinische Chancen, sondern auch Ab-
gründe der Manipulation, insbesondere,
wenn der Mensch nicht vollumfänglich
über die weitreichenden Konsequenzen
aufgeklärt wird, die sich aus dem Brücken-
schlag vom Gehirn zum Computer ergeben.
„Die Verschmelzung der kognitiven Fähig-
keiten des Menschen mit der Rechenleis-
tung von Maschinen“ führe, so kritisiert
Papst Franziskus, zu einer technologischen
Umgestaltung des Homo sapiens, hin zu
einemhybridenWesen. Eben dies ist das er-
klärte Ziel des „Transhumanistischen Pro-
jekts“. Ein solcher Transhumanismus strebt
danach, den vulnerablen Menschen durch
technische Optimierung zu überwinden
und ihmdie Perspektive einer irdischenUn-
sterblichkeit zu eröffnen. In unserer kauf-
kräftigen Konsumgesellschaft ist dieser
Prozess der Selbstperfektionierung mit
dem Ziel, immer schöner und länger zu le-
ben, bereits in vollemGange und „geschieht
vor unseren Augen“. Altern erscheint zu-
nehmend als Krankheit und die Überwin-
dung des Todes erstrebenswert.
Papst Franziskus weist darauf hin, dass

der Transhumanismus grundsätzliche so-
ziale und ethische Fragen aufwirft. Nicht
alles, was technologisch machbar und öko-
nomisch effizient ist, kann auch moralisch
überzeugen. Wir bedürfen deshalb einer
neuen sozialethischen Denkanstrengung,
um zustimmungswürdige und orientie-
rungsstiftende Beurteilungsmaßstäbe für
ein Zusammenwachsen von Mensch und
Künstlicher Intelligenz zu entwickeln, da-
mit der Homo sapiens durch KI gestärkt
und nicht verdrängt wird. Deshalb fordert
Papst Franziskus eine dialogische Verant-
wortungskultur, in der die Sorge um die Zu-
kunft des Menschen im Mittelpunkt steht.
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Dass der Stromverbrauch in allen Haushalten gezählt werden muss, ist selbst-
verständlich. Die Frage ist, wie wird gezählt? Foto: dpa

Ethik des
Stromzählens

Der Bundestag berät ein
neues Gesetz, wie der
Stromverbrauch der ein-
zelnen Haushalte künftig
erfasst werden soll. Gehen
die Pläne zu Lasten des
Datenschutzes und der
Gesundheit?
Ein Diskussionsbeitrag
VON WERNER THIEDE

Es versteht sich von selbst, dass
der Stromverbrauch in allen
Häusern und Wohnungen ge-
zählt werden muss. Keineswegs

selbstverständlich aber ist, dass die Kom-
munikation des Gezählten technologisch
unbedingt per Mobilfunk erfolgen muss.
Und das sagt auch kein Gesetz ausdrück-
lich. Gleichwohl tendiert die derzeitige Ent-
wicklung in diese Richtung.
Denn alles zielt beim Stromzählen auf so-

genannte Smart Meter Gateways. Der Ein-
bau dieser sehr häufig funkenden „intelli-
genten Messsyteme“ soll in den nächsten
Jahren Stück um Stück vorangetrieben
werden. So will es das am 11. Januar dieses
Jahres vom Bundeskabinett beschlossene
und im Parlament inzwischen zur 2. Lesung
anstehende Gesetz zum „Neustart der Digi-
talisierung der Energiewende“. Insgesamt
sollen die „Gateways“ als zentrale Kommu-
nikationsschnittstellen etabliert werden
und eine viertelstündige Ablesung des
Stromverbrauchs digital ermöglichen.
Zugleich soll noch viel häufigeres Ablesen

und Weiterfunken im Grunde dazu dienen,
angesichts der mangelnden Lieferzuverläs-
sigkeit von Windrädern und Photovoltaik-
Anlagen bessere und zeitnahe Ausgleichs-
beziehungsweise Verteilmöglichkeiten im
gesamten Netz zu schaffen. Ein Smart
Meter Gateway sendet die Daten per Funk
weiter über verschiedene Netzwerke an den
Messstellenbetreiber und an eine Reihe von
„berechtigten externenMarktteilnehmern“.
Dieses häufige, ja stete Senden steht aller-
dings in einem gewissen Widerspruch zum
einzufordernden Datenschutz – und auch
zum Strahlenschutz.
Was zunächst den Datenschutz anbe-

langt, so scheint ihn das zu beratende Ge-
setz auf den ersten Blick angemessen zu be-
rücksichtigen. Doch bei genauerem Hinse-
hen bleibt ein Verdacht, es könnte wegen
der möglichen Kombination mit anderen
Verbraucherdaten zunehmend ein von
manchen Datenschützern misstrauisch ins
Auge gefasstes, detailliertes Profiling er-
möglicht und die Privatsphäre gelöchert, ja
ein unbemerktes Überwachungssystem eta-
bliert werden. Zudem fragt es sich, inwie-
weit der Gesetzestext der Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung wirklich
gerecht wird, die doch auf Datensparsam-
keit zielt statt auf Datenmultiplikation. Für
Näheres hierzu sei hier auf die aufschluss-
reiche Broschüre der Juristin Margit Krug
„Lauschangriff durch smarte Zähler“
(2020) verwiesen. Jedenfalls stellt die in-
formationelle Selbstbestimmung nicht nur
ein juristisches, sondern auch ein ethisches
Problem dar.

Mobilfunknetze als
Standardanwendung

Was den Strahlenschutz betrifft, so ist die
Lage noch komplex. Die erste Lesung des
„Neustart“-Gesetzes im Bundestag blieb
ohne Anzeichen einer Berücksichtigung ge-
sundheitlicher Aspekte der smarten Strom-

zähler. Nun könnte man sagen, ein solches
Berücksichtigen sei ja auch gar nicht not-
wendig, weil Funk im Gesetz gar nicht ex-
plizit vorgeschrieben sei. Doch die Strah-
lenschutzfrage ergibt sich indirekt sehr
wohl – nämlich insofern, als die Messstel-
lenbetreiber faktisch sehr klar bei den
„Gateways“ die Nutzung der kommerziel-
len Mobilfunknetze als Standardanwen-
dung präferieren.
Dabei gibt es rein technisch gesehen

durchaus die Alternative des Betriebs über
geschirmte LAN-Kabel (Ethernet) oder
über die sogenannte Powerline-Communi-
cation (PLC, auch D-LAN genannt). Letz-
tere wird tatsächlich mitunter angeboten;
sie ist allerdings ihrerseits baubiologisch
umstritten, weil hier die Datenübertragung
mittels aufmodulierter Signale über das in
der Regel ungeschirmte Stromnetz des
Hauses läuft, was eine fragwürdige
E-Smog-Belastung bedeutet. Somit kom-
men in der Praxis fast ausschließlich zwei
gesundheitsbedenkliche „Lösungen“ zum
Zuge, während Ethernet-Kabellösungen im
Privatbereich anscheinend weitestgehend
außen vor bleiben.Wäre es nicht ethisch ge-
boten, statt den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern künftig weitere Akzeptanzpflich-
ten aufzuerlegen, Industrie und Konzerne
zur Bereitstellung aller drei möglichen
Technologie-Alternativen zu verpflichten?
Zwar sind beim Funk zum Teil nur sehr

kleine Dosismengen unterwegs, doch „ste-
ter Tropfen höhlt den Stein“: Manche Bau-
biologen und Wissenschaftler warnen
selbst da.
So hat der Biochemie-Professor Martin

Pall gezeigt, dass sogar kurze Funkimpulse
im Nanosekunden-Bereich den Calzium-
stoffwechsel der Zellen negativ beeinflus-
sen könnten, was neurodegenerative
Krankheiten begünstige – weshalb er von
Smartmetern abrät. Auch berichten Elekt-

rohypersensible von unguten Erfahrungen
mit funkenden Zählern. Bekanntlich ist die
Funktechnologie hinsichtlich ihrer gesund-
heitlichen Auswirkungen in der Forschung
von jeher umstritten. 2011 hat die Weltge-
sundheitsorganisation auf dem Hinter-
grund eines gründlichen Studienvergleichs
die Warnung „Möglicherweise krebserre-
gend“ herausgegeben.
Im Interesse von Industrie, Wirtschaft

und auch Teilen der Verbraucherschaft be-
finden sich heutzutage die Stimmen skepti-
scher Forscherinnen und Forscher zwar in
der Minderheit, aber es gibt sie. Das gerade
im Druck befindliche Buch „Bewertungsdi-
lemma Mobilfunk“ von Professor Wilfried
Kühling zeigt das exemplarisch.

Keine Rücksicht
auf „Elektrosensibele“
Was die sogenannten „Elektrosensiblen“

betrifft, deren Minderheit in den meisten
Ländern – außer Schweden – politisch und
juristisch nicht ernsthaft berücksichtigt
wird, so hätte der vorliegende Gesetzesent-
wurf schon um ihretwillen die faktische
Problematik der Funkstrahlung emittieren-
den Zähler in den Blick nehmen müssen.
Durfte man die internationalen Debatten
über die möglicherweise nicht nur thermi-
schen, sondern biologischen Effekte dieser
Strahlung – eventuell eben auch in niedri-
gen Dosen – schlicht ignorieren?

Den im Grundgesetz und in den allge-
meinen Menschenrechten unterstrichenen
Schutz der eigenen Wohnung einfach nicht
näher in den Blick fassen?
Und die Bequemlichkeit der Konzerne,

die Funktionalität der modernen Messsys-
teme sowie das angeheizte Tempo der
Durchsetzung rücksichtslos über die
Grundrechte der Verbraucherinnen und
Verbraucher stellen?

Wäre es nicht angemessen, für das neue
Gesetz in den beiden ausstehenden parla-
mentarischen Lesungen unbedingt noch ein
Widerspruchsrecht vozusehen – oder we-
nigstens eine Härtefallklausel.

Diese sollte insbesondere für elektrosen-
sible Mitmenschen gelten, deren ärztlich
begründete Sorgen und Schmerzen nicht
brutal übergangen werden dürfen. Für sie
macht sich in München der eingetragene
„Verein für Elektrosensible undMobilfunk-
geschädigte“ stark. Er hat kürzlich in einem
Offenen Brief an die Vorsitzende des
Rechtsausschusses im Bundestag ein expli-
zites Widerspruchsrecht eingefordert.
Elektrosensibiliät sei vergleichbar mit einer
Art Allergie auf Funkstrahlung, wobei
schon kleinste Dosen weit unterhalb der of-
fiziellen Grenzwerte heftige Symptome
auslösen könnten, heißt es da.
„Stellen Sie sich bitte vor, man würde

einem Pollenallergiker in seiner Wohnung
ununterbrochen verschiedene allergene
Stoffe zwangsweise zuführen, Tag und
Nacht; und wenn er die Wohnung verlässt,
wird er mit weiteren Pollen aus dem öffent-
lichen Raum unausweichlich konfrontiert,
so dass er keine Möglichkeit mehr hat, sich
zu erholen. Das würde man zu Recht als
eine Art Folter bezeichnen.“ Elektrosensi-
ble Menschen seien in einer vergleichbaren
Lage; viele seien verzweifelt wegen ihrer
ausweglosen Situation.
Tatsächlich zeugen von den Leiden der

Elektrosenibelen die Bücher „Elektrosensi-
bel. Strahlenflüchtlinge in der funkvernetz-
ten Gesellschaft“ der Ärztinnen Christine
Aschermann und Cornelia Waldmann-Sel-
sam (2018) und „Die unerlaubte Krank-
heit“ von Renate Haidlauf (2022).

Es darf keinen
Zwang geben

Der erwähnte Offene Brief betont, es sei
auch in rechtlicher Hinsicht geboten, Men-
schen im Rahmen ihrer Vertragsfreiheit
nicht gegen ihren Willen für sie möglicher-
weise schädliche Zähler aufzuzwingen, nur
weil sie auf Stromnutzung angewiesen sei-
en: „Der Vertrag mit dem Messstellenbe-
treiber gehört dem Bürgerlichen Recht an,
und insofern sollte eine Vertragsfreiheit
prinzipiell garantiert sein. Ein Zwang zu
einem nicht einvernehmlichen Vertrags-
schluss würde hingegen dem Öffentlichen
Recht zuzuordnen sein, und es müsste dann
wie bei einem Verwaltungsakt einer Behör-
de ein Widerspruchsrecht des Betroffenen
nach den Regeln der Verwaltungsgericht-
ordnung geben.“
Der im vorliegendenGesetzentwurf kom-

promisslos normierte Zwang entspreche
nicht der Rechtstaatlichkeit in einer Demo-
kratie. Der neueste Bericht des Ausschusses
für Technikfolgenabschätzung vom 14. Feb-
ruar 2023 stelle diesbezüglich immerhin
einen Schritt in die richtige Richtung dar –
unter der Überschrift „Mögliche gesund-
heitliche Auswirkungen verschiedener Fre-
quenzbereiche elektromagnetischer Felder
(HF-EMF)“.
Der debattierte Gesetzesentwurf folge in-

dessen schwerlich dem grundgesetzlich
vorgeschriebenen Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit, so der Offene Brief weiter.
Denn indem er für vulnerable Gruppen
beim Ausbau der digitalen Messsystemen
keinerlei Ausnahmen vorsehe, verletze er
deren fundamentalste Rechte – und sei in-
soweit als verfassungswidrig einzustufen.
Dieser schwere Vorwurf will bedacht sein.
Es darf ethisch nicht durchgehen, dass
Technik und Industrieinteressen politisch
über die Menschlichkeit gestellt werden
und die digitale Transformation rücksichts-
los durchgedrückt wird.
Oder herrscht im Parlament bereits der

Geist des Transhumanismus vor?


